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Aktivierung von Bodennährstoffen und Förderung von Bodenlebewesen durch organischen Dünger(z.B.: Regenwürmer)
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o Humusaufbau durch Ausbringung organischer Dünger und einer abwechslungsreichen Fruchtfolgen

o Stärkung der Pflanzen durch natürliche  Pflanzenschutz- und Düngemittel

o Sichern der Erträge durch standortangepasste und widerstandsfähige Sorten

o Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel sichert die Biodiversität und schützt Klima, Boden und Wasser

o durch gesunde Erde, mehr Regenwürmer, stärkeres Gerüst und besser geschützt vor Erosion

o Humus gilt als wichtiger CO2 Speicher
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mehr Wildkrautarten: 95% mehr Ackerflora, 61% mehr Ackersamen, 21% mehr Saumvegetation

Zahlreiche Untersuchungen belegen eine bis zu sechsfach höhere Anzahl von Brutrevieren und eine bis zu achtfach erhöhte Populationsdichte von Feldvögeln wie zum Beispiel Feldlerche und Kiebitz
Auf Bio-Äckern ist die mittlere Artenzahl an Feldvögeln um 35% erhöht

Mehr Nützlinge und Bienen: Bio-Äcker werden um 23-26% häufiger von blütenbesuchenden Insekten besucht

Sanders J. und Hess J. (2019): Thünenreport 65 – Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft. https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-
report/Thuenen_Report_65.pdf
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o Bio-Landwirtschaft geregelt durch die 
EU-Bio-Verordnung

o umfasst die Bereiche Produktion, Verarbeitung, Kontrolle und Import von Bio-Produkten

o Biobauern und Verarbeiter von Bio-Lebensmitteln verpflichten sich, die zwei EU-Bio-Verordnungen 2018/848 und 889/2008 einzuhalten. Die neue Bio-Verordnung ist seit 2022 
gültig. 

o Bio-Betriebe werden jährlich überprüft. Ausgenommen davon sind Unternehmen, die vorverpackte Bio-Lebensmittel direkt an EndverbraucherInnen abgeben, sofern sie diese nicht 
selbst erzeugt, aufbereitet, an einem anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder aus einem Drittland einführen und die Ausübung solcher Tätigkeiten nicht als 
Unterauftrag an andere Unternehmer vergeben (EU-Bio-VO (2018/848  Absatz 38, 34 und 35)
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stattdessen Fruchtfolge, Sortenauswahl, Humusaufbau, mech. Unkrautbekämpfung
Förderung der Bodenfruchtbarkeit (Humus), Kreislaufwirtschaft, hofeigene organische Dünger, Leguminosen, Bio-Düngemittel
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